
1.1 Der Versicherer bietet Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Ver -
sicherung eingetretenen Schadenereignisses von einem Dritten
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts wegen des Todes, der Verletzung oder Gesundheitsschä-
digung von Menschen (Personenschaden) oder der Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) auf Schaden-
ersatz in Anspruch genommen wird.

1.2 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereig-
nis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
zur Folge haben könnte.

1.3 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

1.3.1 aus dem Gebrauch von Luftfahrzeugen wegen Schäden von Per-
sonen und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug befördert werden
(Halter-Haftpflicht-Versicherung);

1.3.2 aus der Beförderung oder Mitnahme von Personen und den
Sachen, die sie an sich tragen oder mit sich führen sowie Reise-
gepäck und Luftfracht ohne Wertdeklaration (Luftfrachtführer-
Haftpflicht-Versicherung);

1.3.3 als vertragsschließender Luftfrachtführer aus einer selbst veran-
stalteten Beförderung von Personen incl. Gepäck ohne Wertde-
klaration (Reiseveranstalter-Haftpflicht-Versicherung);

1.3.4 im Rahmen der Luftfrachtführer-Haftpflicht-Versicherung und der
Reiseveranstalter-Haftpflicht-Versicherung erstreckt sich der Ver -
sicherungsschutz auch auf gesetzliche Haftpflichtansprüche we -
gen Schäden aus verspäteter Beförderung von Personen oder
Sachen (Vermögensschäden) sowie aus dem Abhandenkommen
von Sachen.

1.4 Aus dem Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder dem
Antrag ergibt sich, für welche Risiken oder Luftfahrzeuge jeweils
Versicherungsschutz besteht.

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst auch die persönliche gesetz -
liche Haftpflicht

2.1.1 des Halters sowie aller Personen, die mit Wissen und Willen des
Halters an der Führung und Bedienung der Luftfahrzeuge betei-
ligt sind, einschließlich der Personen, die berechtigt sind, die
Fernsteuerungsanlage eines Flugmodells zu bedienen;

2.1.2 der eigenen Leute des Versicherungsnehmers, soweit sie berech-
tigt Arbeiten oder Tätigkeiten an über diesen Vertrag versicher-
ten Luftfahrzeugen vornehmen;

2.1.3 der für den vertragsschließenden Luftfrachtführer tätigen Perso-
nen, mit Ausnahme des ausführenden Luftfrachtführers und des-
sen Leuten.

2.2 Mitversicherte Personen können ihre Ansprüche selbständig
 geltend machen.

Die Versicherung gilt für Versicherungsfälle auf der ganzen Welt.

4.1 Kein Versicherungsschutz besteht

4.1.1 wenn sich bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrzeug
nicht in einem Zustand befunden hat, der den gesetzlichen Be -
stimmungen und behördlichen Auflagen über das Halten und
den Betrieb von Luftfahrzeugen entsprochen hat und/oder die
behördlichen Genehmigungen, soweit erforderlich, nicht erteilt
waren;

4 Ausschlüsse 

3 Örtlicher Geltungsbereich

2 Mitversicherte Personen

1 Gegenstand der Versicherung
4.1.2 wenn bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrtunterneh-

men, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt war;

4.1.3 wenn der/die Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt des Ereignis-
ses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderlichen Be -
rechtigungen oder Befähigungsnachweise hatten. Die Verpflich-
tung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer,
dem Halter oder dem Eigentümer bestehen, wenn dieser das
Vorliegen der Erlaubnis bei dem berechtigten Piloten ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Pilot
das Luftfahrzeug gebraucht;

4.1.4 für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder
besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;

4.1.5 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen

4.1.5.1 mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven
Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie
Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen)
sowie mit Laser- und Maserstrahlen;

4.1.5.2 mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder Teilen davon;

4.1.6 für Haftpflichtansprüche aus Schäden, die direkt oder indirekt
auf Asbest oder asbesthaltige Materialien zurückzuführen sind
oder mit diesen in Zusammenhang stehen;

4.1.7 in der Halter-Haftpflichtversicherung wegen Schäden durch
Umwelteinwirkung auf Boden, in Luft oder Wasser (einschließ-
lich Gewässer) und aller sich daraus ergebenden weiteren Schä-
den, Vibration, elektrische oder elektromagnetische Einflüsse. 

Der Ausschluss gilt nicht, wenn die Schäden durch Feuer, Explo-
sion, Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte Notsituation
eines Luftfahrzeugs während des Fluges, die einen ungewöhn -
lichen Flugzustand bewirkt, verursacht werden bzw. diese
genannten Tatbestände zur Folge haben;

4.1.8 wegen Schäden, die zusammenhängen mit Kriegs-, Bürgerkriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, jeder Explosion
einer Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kernspaltung
und/oder Kernfusion oder sonstiger Strahlungseinwirkung sowie
Streik, Aussperrung, Aufruhr, inneren Unruhen, Arbeitsunruhen
und Terror- oder Sabotageakten;

4.1.9 wegen Schäden, die zusammenhängen mit Verfügungen von
Hoher Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen Tätigkeit;

4.1.10 für Haftpflichtansprüche

4.1.10.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
Sozialgesetzbuch VII handelt;

4.1.10.2 von Angehörigen des Versicherungsnehmers, soweit Leistungs-
pflicht eines Sozialversicherungsträgers oder eines öffentlich
rechtlichen Versorgungsträgers besteht, ferner wegen Sachschä-
den;

4.1.10.3 zwischen mehreren Versicherungsnehmern, ausgenommen Mit-
glieder von Haltergemeinschaften im Rahmen von Ziffer 1.3.2;

4.1.10.4 des Versicherungsnehmers, Halters, Eigentümers oder des ver-
antwortlichen Luftfahrzeugführers gegen Mitversicherte;

4.1.10.5 der Mitversicherten untereinander wegen Sachschäden oder Ver-
mögensschäden, es sei denn wegen Schäden an Flugmodellen;

4.1.10.6 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht
rechtsfähiger Handelsgesellschaften;

4.1.10.7 von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten
oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine, es sei
denn, dass das Schadenereignis mit der jeweiligen Funktion
nicht in ursächlichem Zusammenhang steht;

4.1.10.8 von Liquidatoren.

Die Ausschlüsse unter Ziffern 4.1.9.3 – 4.1.9.8 erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von Angehöri-
gen der dort genannten Personen.
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Als Angehörige gelten die mit dem Versicherungsnehmer bei
Schadeneintritt in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten,
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge -
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

4.2 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen
wegen Schäden, die sie vorsätzlich herbeigeführt haben.

4.3 Soweit Versicherungspflicht besteht, gelten die Ausschlüsse bis
zu den jeweiligen gesetzlichen Höchsthaftungssummen für den
Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1, Absätze 1.3.1, 1.3.2 und
1.3.3 im Verhältnis zu Dritten nicht. 

5.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit
im Sinne von Ziffer 6.1 Absatz 2 zahlt.  

5.2 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.  

5.3 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

5.4 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

6.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
 erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.  

6.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be -
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern
der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

6.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

6.4 Die Folgebeiträge werden zu dem vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

6.5 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver -
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer
ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

6.6 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver -
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Zif-
fern 6.7 und 6.8 mit dem Fristablauf verbunden sind.

6.7 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 6.6 darauf hingewiesen wurde.

6.8 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 6.6
darauf hingewiesen hat.

6 Beitragszahlung, Fälligkeit, Verzug

5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen
dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

6.9 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen.

6.10 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
muss der Versicherungsnehmer dafür sorgen, dass der Beitrag zu
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver -
sicherers erfolgt.  

6.11 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver -
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat,
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu ver-
treten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

6.12 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

7.1 Die Leistung des Versicherers umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie den Ersatz
der Entschädigung, die der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes oder eines vom Versicherer abgegebenen oder geneh-
migten Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder
genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidung
zu zahlen hat. 

Steht die Verpflichtung zur Zahlung fest, ist die Entschädigung
unverzüglich zu leisten.

Die Versicherung umfasst auch die mit Einverständnis des Ver -
sicherers aufgewendeten Kosten der Verteidigung in einem Straf-
oder Ordnungswidrigkeitsverfahren, das wegen einer Tat einge-
leitet wurde, welche die Verantwortlichkeit des Versicherungs-
nehmers einem Dritten gegenüber zur Folge haben könnte.

Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungs-
fall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist
ihm die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Ent-
scheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachge-
lassen, ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung verpflichtet.

7.2 Für die Leistung des Versicherers bilden die für den Versiche-
rungsvertrag jeweils geltenden Deckungssummen die Höchst-
grenze bei jedem Schadenereignis. Für Vermögensschäden
 (Ziffer 1, Absatz 1.3.4) gelten die gesetzlichen Pflicht-Deckungs-
summen vereinbart.

Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben
Ursache gelten als ein Schadenereignis.

7.3 Beseitigt der Versicherungsnehmer einen ersatzpflichtigen Scha-
den selbst, werden nur Selbstkosten ohne Gewinnanteil ersetzt.

7.4 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
den Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, führt der Versiche-
rer den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versiche-
rungsnehmers.

7.5 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden, ausgenom-
men bei Schadenereignissen in USA und Kanada, nicht als Leis-
tungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versiche-
rer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn diese Kos-
ten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

7 Umfang der Leistung



Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Deckungssumme, hat
der Versicherer Prozesskosten nur im Verhältnis der Deckungs-
summe zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar
auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereig-
nis entstehende Prozesse handelt.

7.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die
Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-
tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbe-
trag der Deckungssumme, wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Deckungssumme oder ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente erstattet. Über die Berechnungsmethode
des Kapitalwertes der Rente erteilt der Versicherer auf Verlangen
Auskunft.

7.7 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Widerstand des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an
Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

8.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätes-
tens innerhalb einer Woche, anzuzeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Anklage erhoben, ein
Strafbefehl, Ordnungswidrigkeitsbescheid oder ein Mahnbe-
scheid erlassen, ist dies dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn der Versicherungsfall selbst bereits gemeldet
wurde.

Macht ein Geschädigter einen Anspruch gegenüber dem Ver -
sicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige innerhalb einer
Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird
ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies außerdem unver-
züglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt im Fall eines Arrestes, einer
einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

8.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der
Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun,
was zur Aufklärung des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei
nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der
Abwehr der Ansprüche sowie bei der Schadenermittlung und 
-regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten, alle Umstände, welche auf
den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht
des Versicherers für die Beurteilung des Schadenfalles erhebli-
chen Schriftstücke einzusenden.

8.3 Kommt es zum Prozess über einen Haftpflichtanspruch, überlässt
der Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer,
erteilt dem vom Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt
Vollmacht und gibt alle von diesem oder dem Versicherer für
nötig erachteten Aufklärungen. Gegen Mahnbescheide oder Ver-
fügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er,
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß
Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe
zu ergreifen.

8.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung
des Versicherers einen Haftpflichtanspruch ganz oder zum Teil
oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen. Tut er
dies dennoch, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach den
Umständen die Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne
offenbare Unbilligkeit verweigern konnte.

8.5 Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse
das Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, ist er verpflichtet, dieses Recht in sei-
nem Namen vom Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmun-
gen unter Ziffern 8.2 bis 8.4 finden entsprechende Anwendung.

8.6 Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen der Deckungs-
summe alle ihm zur Beilegung oder Abwehr von Ansprüchen
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver -
sicherungsnehmers abzugeben.

9.1 Verletzt der Versicherungsnehmer oder einer seiner Repräsentan-
ten diese oder sonst vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

9.2 Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Ver-

9 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

8 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

sicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs -
falles, noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Ver -
sicherer obliegenden Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzt hat.

9.3 Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf eine nach
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit wird der Versicherer auch ohne gesonderte
Mitteilung der Rechtsfolge an den Versicherungsnehmer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

10.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem
Vertragspartner spätestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung in Schriftform zugegan-
gen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung  zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

10.2 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

11.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen
andere Personen als den Versicherungsnehmer erstreckt, finden
alle im Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsneh-
mers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinn-
gemäße Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben
dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.

11.2 Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers nicht übertragen
werden.

12.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben über gefahrerhebli-
che Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in
Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform
gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand,
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

12.2 Rücktritt

12.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb -
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.

12.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
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12.2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver -
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder un -
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Ver siche -
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Ver -
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

12.3 Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kün-
digen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

12.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

12.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 12.2 bis 12.4
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzuge-
ben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weite -
re Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 12.2 bis
12.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 12.2 bis 12.4
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

12.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

13.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Leistung erlangt werden kann.

13.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zum Eingang der
schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.

13.3 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz abgelehnt, ist der
bestrittene Versicherungsanspruch binnen einer Frist von sechs
Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist beginnt mit
dem Tag, an dem der Anspruchsberechtigte unter Hinweis auf
die Rechtsfolgen der Fristversäumung vom Versicherer davon in
Kenntnis gesetzt worden ist. 
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14.1 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

14.2 Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhn -
lichen Aufenthalt hat.

14.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

14.4 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Ver -
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be -
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

15.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

15.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-
nehmers.

15.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 15.2
entsprechende Anwendung.

1. Mitversichert ist in Ergänzung zu Ziffer 1.1 die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden Dritter aus einem Schadener-
eignis, das durch Absturz oder Notlandung des versicherten Luft-
fahrzeugs eingetreten ist.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

2.1 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen; 

2.2 aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behörd -
lichen Vorschriften oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverlet-
zung;

2.3 wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.
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